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§ 10

Zwangsmittel 

Die Anwendung von Zwangsmitteln zur Durchsetzung von Anordnungen auf Grund 

dieser Satzung richtet sich nach den Vorschriften des Verwal tungsvol lstreckungs• 

gesetzes für Rheinland-Pfalz. 

§ 11

Bei träge und GebUhren 

Beiträge für den Ausbau und die Unterhaltung der Wege, sowie Gebühren für er

laubnispfl i chtige Benutzungen werden auf Grund einer besonderen Satzung erho

ben. 

§ 12

Fortgel tung von Festsetzungen in Flurbereinigungsplänen 

Festsetzungen in Flurbereinigungsplänen, die Wege im Sinne dieser Satzung be

treffen, gelten als Bestandteil dieser Satzung weiter. Sie können nach Abschluß 

des Flurbereinigungsverfahrens nur mit Genehmigung der kommunalen Aufsichts

behörde durch Satzung geändert oder aufgehoben werden. 

§ 13

Sch I ußbes t i mmung en 

Diese Satzung tritt am in Kraft • 

Horschbach, den 3. Januar 1980

gez. Ortsbürgermeister

Überprüft:
Kusel, den 19. Dezember 1979

Kreisverwaltung








